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4032. Bau- und Niveaulinien (Genehmigun 
zember J 963 erimchte cl er Gern einderat Maur„u·n·1-·e·11·e"1·n""11"'-____________ _. 

gung seines Beschlusses vom 4. März ] 963 betreffend Fest-
setzung von Bau- und Niveaulinien an der Forchstrasse 
Hauptverkeht·sstrasse N, I. Kl. Nr. 1, vom Dorfeingang Scheu-
ren bis zur Gemeindegrenze Egg, und „1 n tl 1t proj kth l't .n 
Umfahrungsstrasse Forch, von der Gemeintleg1· ,nze T 'i nacht 
bis z11r Gen1 hidegr 111. Bgg. miiss Z<'ngnis de. Hczfrks-
rates Uste1· vom 6. De11cmber 1963 sind gegen den mn 15. März 
1963 im kanto1rn lcn Amtsblatt veröffentlichten uml den be-
troffoncn Gnrndcigenti.imcm sclwiftlich rnitg·cteilten Be-
schluss keine Rekurse tneh1· anhängig. 

Die Fot·chstrasse Hauptverkehrsstrasse N, I. Kl. Nr. J, 
erstreckt sich von der Stadtgrenze Zürich bis nach Bsslingen. 
Gegenstand. der Vorlage bildet das ca. 2 km lange 'l'eilstiick 
vom Dorfeingang Scheuren bis zur Gemeindegrenze Egg. 
Ihrer Bedeutung· entspl'icht cle1· nnf :-m 111 im Teilstück Scheu­
ren bis zm projektierten I-Töhcnstnu,sc und auf 26 m im 'l'eil­
stück pl'Ojekticrte Höhenstrasse bis zur Gemeindegrenze Egg 
festgesetzte Baulinienabstand. Die Baulinien weisen zum Teil 
bei den Einmündungen dc1· Quartierstrassen, soweit dies die 
Verkehrsverhältnisse el'forclem, Abschrägungen auf. Sie 
schliessen im Gebiet des Dol'fcs Schemen an die gleichzeitig 
zu genehmigenden Baulinien dc1· prnjektierten Umfahrungs­
stn1sse Forch an. 

Die projektierte Umfa.hrungsstrasse Forch verläuft nörd­
lich del' bestehenden Forchstrasse Hauptverkehrsstrasse N, 
I. Kl. N1·. J. Gegenstand dieser Vorlage hildet das 'reilstück 
von cler Gcmcirn1egrenze Küsnacht his zur Gemeindegrenze 
Egg. Als Gnmdlage client das Projekt der Umfahnmgsstrassc. 
Der Bec1cutnng entsprechend wurde ein minimalet' Baulinien­
abstand von 41 m festgesetzt, der jedoch im Bereich von An­
schlussbauwerken, von Böschungen, Rastplätzen, Einmündun­
gen usw. zum Teil erheblich erweitert wurde. Von der Ge­
meindcgTen:,:e Küsnacht his zum Dorfeingang Scheul'en um­
schliessen diese Baulinien auch das Gehiet der Forchbahn, die 
bestehende Fo1·cl1strasse Hanptvel'kehrsstrasse N, I. Kl. Nr. J , 
und die divel'sen Anschlüsse. Ihr Abstand beträgt deshalb in 
diesem Gehiet bis 100 m. ]m Bereich der Gemeindegrenze Küs­
nacht schliesst die nördliche Baulinie an die bereits mit Re­
gierungsratsbeschluss Nr. 3663 vom 12. Oktober 1961 geneh­
migte Baulinie der Bundstrasse III. Kl. an, während die süd­
lichP an die hereits mit Regicnmgsratsbeschluss Nr. 710 
YOm 22. Pelmrnr 1962 genehmigte Baulinie der projektierten 
Höhenstrasse anschliesst. Im Gebiet d el' Station Schemen ist 
die südliche Baulinie auf eine Länge von ca. 150 m unter­
lwochen, das hcisst, auf diesem Teilstück fällt sie mit dcl' 
gleichzeitig zu genehmigenden südlichen Baulinie der beste­
henden Forehstrnsse Hauptvel'kPhrs8t1'a8se N, I. IG. Nr. 1, zu­
sammen. 

Die Niveaulinien <1<•1· l1'orchstrnssc Hanptverkehrsstrassc 
N, I. Kl. N,·. 1, weisen eine maximale Steigung von 6,6 % auf, 



diejenige der projektierten Umfahrungsstrasse Forch eine sol­
che von 5 %-

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts im Wege. 
Auf Antrag der Baudirektion 

beschliesst der Regierungsrat: 
I. Der Beschluss des Gemeinderates Maur vom 4. März 

1963 betreffend Festsetzung von Bau- und Niveaulinien an 
der Forchstrasse Hauptverkehrsstrasse N, I. Kl. Nr. 1, vom 
Dorfeingang Scheuren bis zur Gemeindegrenze Egg, und an 
der projektierten mfälinmgsstrass Forch, von der Ge-" 
mein l gT ·nze T: i"isna ht bis zur m indegrrnz< Rgg, wi1·(1 
gemäss den eing rei hten PUi n n geneb,migt. 

II. Der Gemeinderat Maur wird eingeladen, die vorste­
hende Genehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Maur unter Rücksen­
dung je eines Planexemplares mit Genehmigungsvermerk, den 
Bezirksrat Uster sowie an die Direktion der öffentlichen 
Bauten. 

Zürich, den 24. September 1964. 

Vor dem Regierungsrate, 
Der Staatsschreiber: 

• 


